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fubbention gugefic£)ert; 3. ber ©emetnbe ®ägerig bet
maximale ©taatsbeitrag bon 2500 gr. unb ein ange»
meffener Veitrag au§ ber VunbeSfubbention ; 4. ber ®e=
metnbe D firing en an bie Kofiett beS ©ctjuthaufeS
unb ber STurn^aîle je 2500 gr. ©taatSbeitrag, unb eg

wirb t£jr gubem ein befonberer Settrag auS ber VunbeS»
fubbention gugejtdjert.

Sljtttötücfe bei Pfgtt. Sffiie fc^on mitgeteilt raurbe,
ftrtb bie SCrbeiten zur Verlängerung unb ^ebung ber
2;f)UtbrMe bei Pftjn auf ©runb eireê öffentlichen SBett--

beroerbeS burdh bie Regierung beS KantonS ïhutgau ber
gittna Siöfjle & Kern in 3 ü r i df) übertragen roorben.
®ie Verarbeiten finb nun berart gebieten, baß btefe
SBothe bie ©tnfdhtebung ber neuen Stüde, forale bie

Çebung ber alten großen îhutbrfide ftaüftnben lönnen.

VttnDeSbeltröge. ®er ©emetnbe 3Rontet=©ubrefin
(SBaabt) an bie Soften ber SßieberijerftellungSarbeiten
ber Kirche SRontet 5100 gr.; bem Kanton Vern für bie

Verbauung beg bon Dberrotchtrach ïommenben VadjeS
5125 granïen.

©roßartige SBafferleitung. ®er SRtnißerrat In
Petersburg hat ben ©eft^entrourf über bte ©rricljtung
einer SBafferletteng auS bem Sabagafee zur SBafferoer»
forgung oon Petersburg angenommen. ®et tägliche
Verbrauch rairb auf 54,400,000 ©inter gefcljätß. ®ie
Soften raerben auf runb 47,590,000 Stubel beregnet.

Scfcweizeriscfter Gewerbeverein.
^«niiesgefcg Betreffen!) Bte Arbeit in ben ©enterten.

iDciicre die tu erbe s jgcntralworßanbs Sibling
Sonntag ben \7. ZlTai in ©Iten.

®ie oon 31 VerufSoerbänben befdjidte ©ißung hat
nach Slnßörung oon ^Referaten beS 3e«iïatprâfibenten,
Stationalrat ©djeibegger, unb beS ©elretärS ®r. Voßmar
etnftimmig befd)Ioffen :

1. ®le im Schreiben beS VunbeSrateS oom 6. SRärz
1909 ermahnten 2lbfchnltte ber ©eroerbegefeßgebmtg
finb burch unfere Drganifation auftragsgemäß unb
beförberlichft auszuarbeiten.

2. ®er SBettere 3«"tratoorftanb nimmt Kenntnis oon
ben eingegangenen Anträgen zur Vorlage „VunbeS»
gefeß betr. bie 2lrbeit in ben ©eroerben" unb er
erfudht bie Qentraßeitung, btefe Slnträge im ©tnne
ber heutigen Vethanblungen tn ber Vortage ju
oerraerten.

®te fo ergänzte Vorlage foß bann beförberlichft
ben Organen beS Vereins zur enbgültigen Veßanb»
lung unb ©eneßmigung unterbreitet raerben.

3« biefent einftimmig gefaßten Vefdßuffe barf unb
ïann fidj ber Schweizer. ©eroerbeoerein gratulteren; er
bebeutet ein SRarfßetn in feiner ©efchichte.

Stun foß aber auch aßer .Çaber, 3anï unb ©treit
oon ber Vtlbßädfje btefer, für unfer fpanöroerf unb ©e=
raerbe, fo äußerft wichtigen ©efeßeSabteilung oerfdhrotnben,
fo baß eine erfprteßltdhe Slrbeit heraus erzielt raerben
ïann.

©S ift in beiben „Sagern" mehr ober raeniger ge=
fehlt raorben, nehme man fich beiberteilS ein Veifptel,
rote man eS in 3uïunft nid^t machen foß.

@S lebe bie ©olibarität. im Schweiz. ©eraerbeoeretn!

Uerbattd$wesen.
©djœeiî«. ®fl<h&ed<tmeifietoerbon&. ®er ©chraei»

Zerifche ®achbcdermeifteroerbanb beftätigte in feiner @ene=

ratcerfammlung in Vern als Präfibenten ©uter (3üridß).
®ie ©tnïaufSgenoffenfehafi erreichte einen gahre§umfa|
oon runb 30,000 gr. 91IS Pcäfibent ber VerbanbS»

Unfaßoerficherung raurbe an ©tefle beS oerftorbenen ©tiß»

hart in 9Bil SR ü g gl er (®h«0 gewählt, als ftänbiger
©eïretâr ©till h art, ©ohn. ®le Stedjnung weiß ei«

Vermögen oon 51,000 gr. auf. ®er SiefetoefonbS raurbe

auf 25,000 gr. erhöht.

©itt thtttgauifcher 3'mmermeifteroerbanb iß ge=

grünbet roorben. ®er Vorßanb raurbe prooiforifcf) aus

ben Herren 3ötHg in Sirbon, ©übler tn©ulgen,
unb ©tabler jun. tn Verlingen beßeßt.

Säuglüftung ober Mlüßung?
„griffe Suft" iß eine wichtige gorberung neujeit

lidher ftpgiene unb fte rairb je länger beßo mehr aß

wichtig anerïannt. Sticht nur ber gabriïlnfpeïtor, bet

frçgtentïer, ber 9lr§t fämpfen für bie ©rztelung oon

frißher Suft in aßen oon 2Renfcl)en bewohnten Stäumen,

fonbern auch ber benïenbe Saie tritt mit aßen SJlitteln

hierfür ein. SBolß ein jeber hat eS fdhon genug an ftd)

felbft empfunben, roaS eS h^ßt/ ein ftarf befud^teS,

fchlecht gelüftetes Stefiaurant ober VerfammlungSloful
mit feiner fdhraülen, oetbrauchten, mit Sabafraud) et<

füßten 3ltmofphäre zu betreten unb bte frifche Suft zu

entbehren. ©letch ungünftige Verhältniffe trifft man

häußg auch 1" ftarf befetßen Vureau Stäumen, roo burdj

bie SCtmung, SluSbünßung unb SBärmeerzeugung b«

SRenfchen, burch Beleuchtung, ©taub unb fonfttge @iti*

ßüffe bie Suft oft in unerträglicher SBeife oerfd^lechtert

rairb.
SBarum rairb biefer fo raidhtigen unb felbßoetßänb*

liefen gorberung ber fyc)giere fo wenig entfprochen?
®er Slugenfdhetn zeigt, baß man rooßl in berartiger.

Siäumen, wo bte Suft tn befonberS hohem SJlaße oer

borben rairb, otelfach glaubt, baS Vefte zu leißen, mean

man Ventilatoren in ber Sßanb ober tn ber ®ede to

ßaßtert mit ber Veftimmung, bte fdhledhte Suft abjio

faugen. ®tefe ©inridhtungen ßnb aber gewöhnlich in bet

Seißung fo unzulänglich, baß fie ihren 3®ed nur uti»

ooßfommen etfüflen ïônnen; finb aber bie Slbmeffunget

genügenb für eine reichliche Setßung, fo treten bei biefer

3lrt Ventilation ßets unangenehme gugerfdheinungen auf.

®urdj baS Stbfaugen ber Suft auS bem Staunte entfiel)!

natürticherroeife ein geringerer ®rud als im greien uni

in ben Stebenräumen. 3ufolgebeffen bringt burch ^
Unbichtigfetten ber SBänbe, gen fter« unb Sürrißen uni

oor aflem beim jebeSmaligen Öffnen ber ®üren falb

Suft ein, bie fich als 3ugluft unangenehm bemerfb«

macht. @S iß babei felbftoetßänblich, baß burch biefe

zufäfligen Öffnungen nicht nur grifdhluft etnbrtngt, fonbern

auch fdhledhte, oerbraudhte Suft auS ben Stebenräumen.

womit häufig audj unangenehme unb beläßigenbe
röche auS Küdhen, ©arberoben, VorratSräumen, Soiletten*
oerbunben ßnb.

SBir fehen alfo, baß bte bloße ©auglüftung t»

gorberung nadh frifdher Suft otelfadfj ganz ungenögew

erfüßt uttb baß biefe 2Retf)obe mit ganz unangenehme«

Vegletterfcheinungen oerbunben iß.
SBte läßt fich eine reichlidhe Ventilation ohne bie W'

zeidhneten läßigen Stebenerfdheinungen erzielen?
SBir faugen bie fdhledhte Suft nicht auS bem $<""*

ab, fonbern oertreiben ße burch baS ^ineinbrüdett
grifdhluft oon außen her. Vei btefem ©pßetn if» ®

aber notroenbig, bie etnzuführenbe Suft oorzuraärme»'
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subvention zugesichert; 3. der Gemeinde Tä gerig der
maximale Staatsbeitrag von 2500 Fr. und ein ange-
messener Beitrag aus der Buudessubvention; 4. der Ge-
meinde Ostringen an die Kosten des Schulhauses
und der Turnhalle je 2500 Fr. Staatsbeitrag, und es

wird ihr zudem ein besonderer Beitrag aus der Bundes-
subvention zugesichert.

Thurbrücke bei Pfyn. Wie schon mitgeteilt wurde,
sind die Arbeiten zur Verlängerung und Hebung der
Thurbrücke bei Pfyn auf Grund eines öffentlichen Wett-
bewerbes durch die Regierung des Kantons Thurgau der
Firma Löhle à Kern in Zürich übertragen worden.
Die Vorarbeiten sind nun derart gediehen, daß diese

Woche die Einschiebung der neuen Brücke, sowie die

Hebung der alten großen Thurbrücke stattfinden können.

Bundesbeitriige. Der Gemeinde Montet-Cudrefin
(Waadt) an die Kosten der Wiederherstellungsarbeiten
der Kirche Montet 5100 Fr.; dem Kanton Bern für die

Verbauung des von Oberwichtrach kommenden Baches
5125 Franken.

Großartige Wasserleitung. Der Ministerrat in
Petersburg hat den Gesetzentwurf über die Errichtung
einer Wasserleiteng aus dem Ladagasee zur Wasserver-
sorgung von Petersburg angenommen. Der tägliche
Verbrauch wird auf 54,400,000 Eimer geschätzt. Die
Kosten werden auf rund 47,590,000 Rubel berechnet.

SchmtreMcher gemrbevereln.
Blmdesgeses betreffend die Arbeit in den Gewerben.

Weitere Gewerbe - Zentralvorstands - Sitzung
Sonntag den INai (9(4 in Glten.

Die von 31 Berufsverbänden beschickte Sitzung hat
nach Anhörung von Referaten des Zentralpräsidenten,
Nationalrat Scheidegger, und des Sekretärs Dr. Vollmar
einstimmig beschlossen:

1. Die im Schreiben des Bundesrates vom 6. März
1909 erwähnten Abschnitte der Gewerbegesetzgebung
sind durch unsere Organisation auftragsgemäß und
beförderlichst auszuarbeiten.

2. Der Weitere Zentraloorstand nimmt Kenntnis von
den eingegangenen Anträgen zur Vorlage „Bundes-
gesetz betr. die Arbeit in den Gewerben" und er
ersucht die Zentralleitung, diese Anträge im Sinne
der heutigen Verhandlungen in der Vorlage zu
verwerten.

Die so ergänzte Vorlage soll dann beförderlichst
den Organen des Vereins zur endgültigen BeHand-
lung und Genehmigung unterbreitet werden.

Zu diesem einstimmig gefaßten Beschlusse darf und
kann sich der Schweizer. Gewerbeverein gratulieren; er
bedeutet ein Markstein in seiner Geschichte.

Nun soll aber auch aller Hader, Zank und Streit
von der Bildfläche dieser, für unser Handwerk und Ge-
werbe, so äußerst wichtigen Gesetzesabteilung verschwinden,
so daß eine ersprießliche Arbeit hieraus erzielt werden
kann.

Es ist in beiden „Lagern" mehr oder weniger ge-
fehlt worden, nehme man sich beiderteils ein Beispiel,
wie man es in Zukunft nicht machen soll.

Es lebe die Solidarität im Schweiz. Gewerbeverein!

llelbsMmzen.
Schweizer. Dachdeckermeistervervand. Der Schwei-

zerische Dachdcckermeisterverband bestätigte in seiner Gene-

ralversammlung in Bern als Präsidenten Suter (Zürich).
Die Einkaufsgenossenschaft erreichte einen Jahresumsatz
von rund 30,000 Fr. Als Präsident der Verbands-
Unfallversicherung wurde an Stelle des verstorbenen Still-
hart in Wil Müggler (Thal) gewählt, als ständiger
Sekretär S till h art, Sohn. Die Rechnung weist à
Vermögen von 51,000 Fr. auf. Der Reservefonds wurde

auf 25,000 Fr. erhöht.

Ein thnrgauischer Zimmermeisterverband ist ge-

gründet worden. Der Vorstand wurde provisorisch aus

den Herren Zöllig in Arbon, Gubler in Sulgen,
und Stabler sun. in Berlingen bestellt.

SWliistW oder SruMstW?
„Frische Luft" ist eine wichtige Forderung Neuzeit-

sicher Hygiene und sie wird je länger desto mehr als

wichtig anerkannt. Nicht nur der Fabriktnspektor, der

Hygieniker, der Arzt kämpfen für die Erzielung von

frischer Luft in allen von Menschen bewohnten Räumen,

sondern auch der denkende Laie tritt mit allen Mitteln
hierfür ein. Wohl ein jeder hat es schon genug an sich

selbst empfunden, was es heißt, ein stark besuchtes,

schlecht gelüftetes Restaurant oder Versammlungslokal
mit seiner schwülen, verbrauchten, mit Tabakrauch er-

füllten Atmosphäre zu betreten und die frische Luft zn

entbehren. Gleich ungünstige Verhältnisse trifft man

häufig auch in stark besetzten Bureau Räumen, wodurch
die Atmung, Ausdünstung und Wärmeerzeugung der

Menschen, durch Beleuchtung, Staub und sonstige Ein-

flüsse die Lust oft in unerträglicher Weise verschlechtert

wird.
Warum wird dieser so wichtigen und selbstverständ-

lichen Forderung der Hygiene so wenig entsprochen?
Der Augenschein zeigt, daß man wohl in derartigen

Räumen, wo die Luft in besonders hohem Maße ver-

dorben wird, vielfach glaubt, das Beste zu leisten, wenn

man Ventilatoren in der Wand oder in der Decke in-

stalliert mit der Bestimmung, die schlechte Luft abzn-

saugen. Diese Einrichtungen find aber gewöhnlich in der

Leistung so unzulänglich, daß sie ihren Zweck nur un-

vollkommen erfüllen können; sind aber die Abmessungen

genügend für eine reichliche Leistung, so treten bei dieser

Art Ventilation stets unangenehme Zugerscheinungen auf

Durch das Absaugen der Luft aus dem Raume entsteht

natürlicherweise ein geringerer Druck als im Freien und

in den Nebenräumen. Zufolgedessen dringt durch alle

Undichtigkeiten der Wände, Fenster- und Türritzen und

vor allem beim jedesmaligen Offnen der Türen kalte

Luft ein, die sich als Zugluft unangenehm bemerkbar

macht. Es ist dabei selbstverständlich, daß durch diese

zufälligen Offnungen nicht nur Frischluft eindringt, sonder«

auch schlechte, verbrauchte Luft aus den Nebenräume«,

womit häufig auch unangenehme und belästigende M
rüche aus Küchen, Garderoben, Vorratsräumen, Toilettenec

verbunden find.
Wir sehen also, daß die bloße Sauglüftung db

Forderung nach frischer Luft vielfach ganz ungenügw

erfüllt und daß diese Methode mit ganz unangenehme«

Begleiterscheinungen verbunden ist.
Wie läßt sich eine reichliche Ventilation ohne die b»

zeichneten lästigen Nebenerscheinungen erzielen?
Wir saugen die schlechte Lust nicht aus dem Ra«>°

ab, sondern vertreiben fie durch das Hineindrücken
Frischluft von außen her. Bei diesem System ist ^
aber notwendig, die einzuführende Luft vorzurvärM
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